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„Wie kann man doch nur glauben", rief ein
Weltmann mit Heftigkeit, „daß man durch das
Blut des Gekreuzigten Vergebung der Sünden
und Frieden erlangen kann? Ist das nicht eine

Torheit?" — „Gewiß", entgegnete jemand, „so
nennt es auch Paulus." — „Sie belieben zu
scherzen", sagte der Ungläubige, „Paulus und
ich stimmen doch sicherlich nicht überein." —
„Lesen Sie einmal!" Damit reichte der Christ
dem Spötter die Bibel und deutete auf die
Stelle 1. Kor. 1, 18: „Das Wort vom Kreuz
ist eine Torheit denen, die verlorengehen,
uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes
Kraft." — Der Mann brach das Gespräch

ab; er war innerlich mehr erschüttert, als er
sich's merken ließ. Seither hat er sehr eifrig
in der Bibel gelesen, erst heimlich, dann ohne
Scheu. Jetzt ist ihm das Wort vom Kreuz
keine Torheit mehr. — Und dir, lieber Leser?
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Das Moratorium.
Manche Taubstumme und sogar Hörende

meinen, in der Kriegszeit brauche man die

Schulden, z. B. den Haus- oder Zimmerzins,
nicht zu bezahlen. Das ist aber ein großer
Irrtum und eine Unwahrheit. Diese Leute
bedenken nicht, daß die Vermieter auch leben

müssen, daß sie ebenso wie die Mieter Geld
nötig haben. Jedem das Seine!

In den Zeitungen war zu lesen, daß für
den ganzen Monat August das „Moratorium"
von der Regierung eingeführt wurde. Das
Moratorium bedeutet aber nichts anderes als
Stundung, es bedeutet nur Zahlungsfrist.

Diese Frist ist also bloß verlängert
worden und während derselben darf keine

gerichtliche Schuldbetreibung, keine Verpfändung
oder Versteigerung, keine Kündigung stattfinden.
Aber die Schuld bleibt bestehen, sie
wird durch das Moratorium nicht getilgt,
sondern muß nach Ablauf desselben doch
bezahlt werden. Wer also einen Geldbetrag
schuldig ist, der soll ihn trotz der Kriegsgefahr
bezahlen, wenn er kann, und es wäre nur eine

faule Ausrede, ein bequemer, aber ungültiger
Vorwand, wenn er sagen würde: Weil es Krieg
gibt, brauche ich nicht zu bezahlen. Er muß
die Lebensmittel, Kleider, Schuhe u. dgl. ja
auch bezahlen, ebenso das Wohnen. Wer Geld
hat, soll daher die Schulden nicht unnötigerweise

größer werden lassen, sondern lieber
sofort berichtigen. Das Moratorium
kommt nur den Iahlmtgsmtsähigm zugut, es

ist ein kurzer Aufschub (nicht eine Aufhebung)
der Bezahlung.

Ernste Tage. — Dringende Bitte.

Unerwartet ist ein großer Völkerkrieg
ausgebrochen, wie die Welt noch keinen gesehen

hat. Oesterreich, Serbien, Rußland, Deutschland,

Frankreich, England und Belgien haben
die Waffen ergriffen. Es sind Millionenheere,
die gegeneinander kämpfen, und schon verbluten
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